
Amtliche Begründung zur
Verordnung zur Neuregelung der
Anforderungen an den Arbeits-
schutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen
Vorbemerkungen des Herausgebers:

Die vom Bundesrat beschlossenen Ände-
rungen (Drucksache 400/14 (Beschluss)
wurden in die amtliche Begründung der
Bundesregierung zur Betriebssicher-
heitsverordnung 2015 (BetrSichV 2015)
eingearbeitet (kursiv).

Weiterhin wurden Anmerkungen des
Herausgebers zur Änderung der Betriebs-
sicherheitsverordnung gemäß Artikel 1
der Verordnung vom 13.7.2015 zu Pater-
noster (BGBl. L S. 1187) und gemäß Arti-
kel 2 der Verordnung vom 15. Novem-
ber 2016 (BGBl. I S. 2549) aufgenommen.
Zu der letztgenannten Änderung ist anzu-
merken, dass es sich dabei im Wesentli-
chen um Fehlerberichtigungen, Klarstel-
lungen des Gewollten und rechtsförmli-
che Fehlerkorrekturen, die auf das voran-
gegangene Bundesratsverfahren zurück-
gehen, handelt. Wesentliche materielle
Änderungen, die Einfluss auf die Arbeit-
geberpflichten haben, wurden nicht vor-
genommen.

A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage, Zielsetzung
und wesentliche Inhalte des
Entwurfs

Die bisher geltende Betriebssicher-
heitsverordnung (im Folgenden als
BetrSichV 2002 bezeichnet) dient
der Sicherheit und dem Gesund-
heitsschutz bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln bei der Arbeit und
der Sicherheit beim Betrieb über-
wachungsbedürftiger Anlagen. Sie

wurde am 27. September 2002
erlassen und seitdem mehrmals
marginal, im Wesentlichen redakti-
onell geändert. Nennenswerte
inhaltliche Änderungen wurden
lediglich mit Artikel 8 der Verord-
nung vom 18. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2768) durchgeführt.

Es ist notwendig, die BetrSichV
2002

– zur Beseitigung inzwischen
bekannt gewordener erhebli-
cher rechtlicher und fachlicher
Mängel,

– zur systematisch besseren
Umsetzung von EU-Recht,

– zum Abbau von Standard- und
Bürokratiekosten,

– zur Beseitigung von Doppelrege-
lungen insbesondere beim
Explosionsschutz und bei der
Prüfung von Arbeitsmitteln,

– zur besseren Anpassung an
Schnittstellen zu anderen
Rechtsvorschriften, insbeson-
dere an das für die Bereitstel-
lung von Arbeitsmitteln auf dem
Markt geltende neue Produktsi-
cherheitsgesetz (ProdSG) und
die darauf gestützten Rechtsver-
ordnungen,

– zur konkreten Ausrichtung auf
das tatsächliche Unfallgesche-
hen und

– zur leichteren Anwendbarkeit
durch die Arbeitgeber und Anla-
genbetreiber
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einer Rechts- und Strukturreform
zuzuführen.

Die rechtlichen Mängel sind insbe-
sondere auf das unterschiedliche
Verständnis der Ermächtigungs-
grundlagen im ProdSG zurückzu-
führen, die im Wesentlichen noch
den Regelungen des § 24 der frühe-
ren Gewerbeordnung (GewO) ent-
sprechen. Die Probleme konnten
beim Erlass des ProdSG wegen der
unterschiedlichen Auffassungen der
beteiligten Kreise zum Inhalt und
Umfang einer Reform des Rechts
der überwachungsbedürftigen
Anlagen nicht bereinigt werden.

Der derzeit den gesamten Explosi-
onsschutz als Grundnorm betref-
fende Artikel 6 der EG-Richtlinie
98/24/EG ist ausschließlich und
ganzheitlich mit der Gefahrstoffver-
ordnung umgesetzt, während die
nur für den atmosphärischen Explo-
sionsschutz geltende EG-Richtlinie
1999/92/EG sowohl in der Gefahr-
stoffverordnung als auch in der Betr-
SichV 2002 umgesetzt ist. Dies führt
zu einer Doppelregelung, die insbe-
sondere unnötige Standard- bzw.
Bürokratiekosten verursacht und zu
für den Arbeitsschutz nachteiligen
Missverständnissen Anlass gibt. Bei
den Standard- bzw. Bürokratiekos-
ten ist im Wesentlichen das Explosi-
onsschutzdokument zu nennen, das
derzeit zusätzlich zur Dokumenta-

tion der Gefährdungsbeurteilung
für Gefahrstoffe eigenständig zu
führen ist.

Mit dem Erlass des neuen ProdSG
im Jahr 2011 wurden die fehlende
Transparenz der Vorschriften zum
Bereitstellen von Arbeitsmitteln auf
dem Markt einerseits und der
betrieblichen Verwendung durch
Beschäftigte bei der Arbeit anderer-
seits deutlich. Mit der neuen Verord-
nung sollen die Pflichten des Arbeit-
gebers, der seinen Beschäftigten
Arbeitsmittel zur Verfügung stellt,
klarer gefasst und mit den Vorgaben
des EG-Binnenmarktrechts besser
abgestimmt werden.

Weiterhin soll die neue Verordnung
stärker dem aktuellen Unfallgesche-
hen bei Arbeitsmitteln Rechnung
tragen. Daten aus der DGUV-Statis-
tik für Tätigkeiten mit Handwerks-
zeugen oder Handmaschinen sowie
ortsveränderlichen oder ortsfesten
Maschinen und Ausrüstungen bele-
gen den Handlungsbedarf:

Besondere Unfallschwerpunkte wie
Instandhaltung, Betriebsstörungen,
Manipulation von Schutzeinrichtun-
gen und unsachgemäße Benutzung
sollen besonders geregelt werden.
Neu aufgenommen werden Prüfun-
gen von bestimmten besonders
gefährlichen Arbeitsmitteln.

Berichtsjahr 2007 2008 2009 2010 2011
Vollarbeiter-
Richtwert

1.590 1.610 1.570 1.600 1.590

Meldepflichtige
Arbeitsunfälle

193.984 191.684 169.479 169.133 170.571

Neue Arbeits-
unfallrenten

1.538 1.590 1.506 1.489 1.352

Tödliche
Arbeitsunfälle

52 49 38 44 30
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In der bisherigen Betriebssicher-
heitsverordnung liegt noch – aus
historischen Gründen – eine starke
Betonung bei den so genannten
überwachungsbedürftigen Anlagen,
die dazu führt, dass die Verwen-
dung anderer, deutlich unfallträch-
tigerer Arbeitsmittel im zur Verord-
nung gehörenden Regelwerk zu
wenig Berücksichtigung findet.
Aber auch bei den überwachungs-
bedürftigen Anlagen besteht Ände-
rungsbedarf.

Nach Angaben der zugelassenen
Überwachungsstellen (ZÜS) weisen
über 50 % der Aufzugsanlagen Män-
gel auf. Dem soll durch geänderte
Vorschriften unter stärkerer Würdi-
gung der Kompetenz der ZÜS als
Prüfer Rechnung getragen werden.
So soll die bisher vorgeschriebene,
aber offensichtlich nicht ausreichend
wirksame Zwischenprüfung durch
eine flexible, gefährdungsorien-
tierte, aber umfassende Prüfung des
Aufzugs ersetzt werden. Weiterhin
wurde festgestellt, dass eine wesent-
liche Zahl von Aufzugsanlagen nicht
den vorgeschriebenen Prüfungen
zugeführt werden. Dem soll durch
eine verbindliche Prüfplakette (ver-
gleichbar KFZ-Prüfplakette) Rech-
nung getragen werden.

Für Lager- und Füllanlagen für
brennbare Flüssigkeiten sind Prü-
fungen im neuen Gewässerschutz-
recht des Bundes (Verordnung über
Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen, AwSV) vor-
geschrieben. Zusätzlich sollen die
Anforderungen an die Prüfungen
zum Explosionsschutz in der Bet-
rSichV deutlich erhöht werden.
Beide Prüfungen können die bisher
für diese Anlagen vorgeschriebenen
ZÜS-Prüfungen ersetzen. Dadurch
werden auch bestehende Doppel-
prüfungen beseitigt.

Insgesamt sollen die Neuregelungen
dazu dienen, dem Arbeitgeber, ins-
besondere den Kleinen und Mittle-
ren Unternehmen (KMU), die
Anwendung der Arbeitsschutzrege-
lungen zu erleichtern und den
Arbeitsschutz zu verbessern.

Die beste Möglichkeit, den unter I.
beschriebenen Änderungserforder-
nissen Rechnung zu tragen, ist eine
Rechts- und Strukturreform mit
einer vollständigen Neufassung der
BetrSichV 2002. Dazu soll auch der
Titel der Verordnung geändert wer-
den, um die Verordnung stärker in
ihrem fachlichen Schwerpunkt her-
vorzuheben. Als neuer Titel wurde
„Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung –
BetrSichV)“ gewählt.

Wesentliche Änderungen sind:

– Die Gefährdungsbeurteilung als
zentrales Element für die Festle-
gung von Schutzmaßnahmen
gilt nunmehr – wie von allen
Beteiligten gewünscht – auch für
diejenigen überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, bei denen
ausschließlich andere Personen
(„Dritte“ im Sinne des § 34
Absatz 1 Satz 1 ProdSG) gefähr-
det sind. Die im Ausschuss für
Betriebssicherheit dazu bisher
gewählte verordnungswidrige
Interpretation der „sicherheits-
technischen Bewertung“
(TRBS 1111) wird obsolet und
durch das im Arbeitsschutz übli-
che Instrument der Gefähr-
dungsbeurteilung ersetzt.

– Die materiellen Anforderungen
des Zweiten Abschnittes der
BetrSichV 2002 gelten nunmehr
auch für überwachungsbedürf-
tige Anlagen, bei denen aus-
schließlich andere Personen
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